
Hinweise zum Formblatt 244 – Datenaustausch 

 

Das Formblatt 244 – Datenaustausch beinhaltet zwingend  zu beachtende 

Formvorgaben für die Angebotsabgabe und die Abwicklung des Vertrages. 

 

Es MÜSSEN folgende Bedingungen erfüllt werden: 

 

1. Das Leistungsverzeichnis muss im GAEB-Format X84 auf Basis der in der 

Ausschreibung enthaltenen Datei X83 eingereicht werden. 

Erfolgt die Angebotsabgabe mit anderen Dateiformaten und nicht mit 

einer einlesbaren Datei im Format X84 , entspricht das Angebot nicht den 

Formvorgaben.  In diesem Fall droht der Ausschluss des Angebotes.  

 

 

2. Das Aufmaß muss neben der Rechnung im Format X31 eingereicht 

werden. 

Wird das Aufmaß nicht als X31 eingereicht, ist die Rechnung als nicht 

prüffähig einzustufen und wird als nicht prüffähig zurückgewiesen. 

 


